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- Artikel 20

Die Angehörigen der konsularischen Vertretung, die Staats
bürger des Entsendestaates sind, und ihre Familienangehöri
gen unterliegen nicht der nach den Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates vorgesehenen Meldepflicht für Ausländer 
und der Verpflichtung zum Erwerb einer Aufenthalts
berechtigung.

Artikel 21

(1) Der Empfangsstaat erhebt gegenüber dem Entsendestaat 
keinerlei Steuern oder sonstige Abgaben für die Konsular
räumlichkeiten und Wohnungen der Angehörigen der konsu
larischen Vertretung, sofern sie als solche gemietet wurden.

(2) Die Bestimmungen von Absatz 1 beziehen sich nicht auf 
die Steuern und Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates von einer Person zu entrichten sind, die 
mit dem Entsendestaat oder einer für diesen handelnden 
Person Verträge geschlossen hat. Sie beziehen sich auch nicht 
auf die Bezahlung von Dienstleistungen.

Artikel 22
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, der nicht 

Staatsbürger des Empfangsstaates ist, ist im Empfangsstaat 
von allen Steuern und Abgaben für sein Gehalt, seinen Lohn 
oder andere Einkünfte befreit, die er für seine dienstliche 
Tätigkeit erhält.

Artikel 23
(1) Die Angehörigen der konsularischen Vertretung, die 

nicht Staatsbürger des Empfangsstaates sind, sind unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen von Absatz 2 dieses 
Artikels von allen Steuern und sonstigen Abgaben befreit.

(2) Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nicht für
a) indirekte Steuern, die normalerweise im Preis von 

Waren und Dienstleistungen enthalten sind;
b) Steuern und Abgaben von privatem, auf dem Territorium 

des Empfangsstaates' gelegenen unbeweglichen Ver
mögen ;

c) Steuern und Abgaben für andere als in Artikel 22 ge
nannte Einkünfte, deren Quelle sich im Empfangsstaat 
befindet;

d) die für private Dienstleistungen erhobenen Gebühren, 
einschließlich Eintragungs-, Gerichts-, Hypotheken- und 
Stempelgebühren, sowie Gebühren für notarielle Hand
lungen staatlicher Organe;

e) vom Empfangsstaat bei Todesfällen zu erhebende 
Erbschafts- und Vermögensübergangssteuern, vorbehalt
lich der Bestimmung in Absatz 3.

(3) Stirbt ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, 
der nicht Staatsbürger des Empfangsstaates ist oder einer 
seiner Familienangehörigen, erhebt der Empfangsstaat weder 
eine Erbschafts- noch eine Vermögensübergangssteuer für 
bewegliches Vermögen, wenn sich dieses Vermögen nur des
halb im Empfangsstaat befindet, weil sich der Erblasser als 
Angehöriger der konsularischen Vertretung oder als Familien
angehöriger eines Angehörigen der konsularischen Vertretung 
dort aufgehalten hat.

• Artikel 24
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung darf im 

Empfangsstaat keine freiberufliche oder kommerzielle Tätig
keit ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet ist.

Artikel 25
(1) Der Empfangsstaat gestattet in Übereinstimmung mit 

seinen Rechtsvorschriften die Ein- und Ausfuhr der nach
stehend genannten Gegenstände und befreit sie von allen 
Zöllen, Steuern und sonstigen Abgaben mit Ausnahme von

Gebühren für Aufbewahrung, Lagerung, Transport und ähn
liche Dienstleistungen:

a) Gegenstände, die für den dienstlichen Gebrauch der 
konsularischen Vertretung bestimmt sind;

b) Gegenstände, die für den persönlichen Gebrauch der 
konsularischen Amtspersonen und ihrer Familienange
hörigen bestimmt sind.

(2) Konsularangestellte genießen die in Absatz 1 Buch
stabe b vorgesehene Befreiung in bezug auf Gegenstände, die 
anläßlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.

(3) Konsularische Amtspersonen und ihre Familienange
hörigen genießen Befreiung von der Zollkontrolle ihres mit
geführten persönlichen Gepäcks. Es darf nur kontrolliert 
werden, wenn triftige Gründe für die Vermutung vorliegen, 
daß es Gegenstände enthält, die in Absatz 1 Buchstabe b nicht 
bezeichnet sind oder deren Ein- und Ausfuhr nach den Rechts
vorschriften des Empfangsstaates verboten ist oder die dessen 
Rechtsvorschriften über Quarantäne unterliegen. Eine solche 
Kontrolle darf nur in Anwesenheit der betreffenden konsu
larischen Amtsperson, des betreffenden Familienangehörigen 
oder eines diplomatischen oder konsularischen Vertreters des 
Entsendestaates erfolgen.

Artikel 26
(1) Personen, die nach diesem Vertrag Erleichterungen, 

Immunitäten und Privilegien genießen, sind unbeschadet 
derselben verpflichtet, die Rechtsvorschriften des Empfangs
staates, einschließlich der Verkehrsbestimmungen und der 
Versicherungsvorschriften für Fahrzeuge, einzuhalten und sich 
nicht in die inneren Angelegenheiten des Empfangsstaates 
einzumischen.

(2) Die Konsularräumlichkeiten dürfen nur zu Zwecken ge
nutzt werden, die mit dem Charakter und den Aufgaben der 
konsularischen Vertretung vereinbar sind.

Artikel 27
(1) Ein Konsularangestellter, der seinen Wohnsitz im 

Empfangsstaat hat, genießt nicht die in diesem Vertrag fest
gelegten Immunitäten und Privilegien, mit Ausnahme der 
Befreiung von der Verpflichtung zur Zeugenaussage über 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit seiner konsulari
schen Tätigkeit.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für einen Familien
angehörigen eines Angehörigen der konsularischen Vertre
tung, der seinen Wohnsitz im Empfangsstaat hat.

T e i l  IV 
Konsularische Funktionen

Artikel 28
(1) Eine konsularische Amtsperson kann die in diesem Teil 

genannten Funktionen innerhalb ihres Konsularbezirkes aus
üben. Sie kann auch andere offizielle Funktionen ausüben, 
sofern dies nicht den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
widerspricht.

(2) Bei der Ausübung ihrer Funktionen kann sich eine 
konsularische Amtsperson schriftlich oder mündlich an die 
zuständigen Organe ihres Konsularbezirkes wenden.

(3) Die Ausübung konsularischer Funktionen außerhalb des 
Konsularbezirks bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen 
Zustimmung des Empfangsstaates.

Artikel 29
Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,
a) in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht die Interessen 

des Entsendestaates, seiner Staatsbürger und juristischen 
Personen im Empfangsstaat wahrzunehmen;


